
Richtlinie
zur Gewährung von Fördermitteln für

die äußere Gestaltung baulicher Anlagen
im Rahmen der Städtebauförderung

- Kommunales Förderprogramm -

Beschluss des Stadtrates der Stadt Treffurt Nr. 204-20/2016 vom 19.12.20L6



Präambel

Die historische Altstadt von Treffrrrt sovvie der Orßkem des Stadtteils Großburschla stellen

äit ;;-;il;tt-, ffi ;;;geschichtlich bedeutende Ensembles von hohem städtebaulichen wert

ä"r.-aää unu"*e.ndtu"t"s Gepräge unbedingt zu bewahren ist' Die Stadt Trefirrt bägt

ää*ii"f i, n t Ä"n des gund-ünäer-Suidtebäuftirderungsprogramms für st.:idtebäulichen

o"nrrnirait ut durch Erhaltungs- und Gestaltungssauung für die sanierungsgebiete

Rechnung.

Ergänzend soll mit diesem kommunalen Förderprogmmm ein Anrez für,gestalterisches

Enäuq";"ni 
-g"t.t.ffun 

und somit eine weitere Auf,'rertung des ortsbildes sowie eine

veibesserunq des Wohnumfeldes erreicht werden'

Auf der Grundlage der ,,Richtlinie zur Ftirderung städtebaulicher Sanierungs- und
'dntri.ffrng;*"gnähmen" 

1städlebaufärderungsrichtlin'ren -- 
ThStBauFR) in.der Fassung vom

;;.iää;0i,ifta;, ur. i/zoro s.it" gs) ueschließt der stadtrat der sbdt Treffurt in seiner

Sitzung am 19.12.2016 folgende Richtlinie:

I AllgemeineBestimmungen

1, Geltungsber€ich

1.1. Der räumliche Geltungsbereich erstreckt sich auf die förmlich festgelegten''' iu"i"t*gtg"bi"t" ,"Altsädt TreffrJrt" und ,,ortskem Großburschla' Er ist in den

;;ili"g;6 Karten mit einer unterbrochenen schwazen Linie abgegrenzt Die Karten

sind Bestandteil dieser Richdinie.

1'2' Der sachliche Geltungsbereich umfasst Einzelvorhaben, wetche nach Maßgabe dieser--'ilhtili;;-d;t 
sanijrungsziele, der Gestalungssauungen und anderer öffentlich-

ieitrUiiträr Vorscnrinen der Auf,vertung deJ Ortsbildes und Verbesserung des

Wohnumfeldes dienen.

2. ZrYec* der Förderung

DieStndtTreffurtstelltjährlichMittelfiirprivateBaumaßnahmen.zurVerfiigung.
e"tOrd"rt w"raen bauteilbäzogene Einzelmaßnahmen von Haupt- und Nebengebäuden'

äie ium orenttictren naum wirken, die der Erhaltung und ce*altung_von Gebäuden unter

ä"rüääiiht,Ei"S der historischen Bausubstanz und damit der Pflege des ortsbildes

äi"""-". oi" zrrit u*e sind im Rahmen der süidtebauförderung freiwillige Leistungen der

iüai ir"frrt, uui ai" seitens des Antragstellers kein Rechtsanspruch besteht'

Richi{lnie zum Kommunalen Förderprogramm
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3. Fördetvorau§sefungen

3.1. VorausseEung der Förderung der Einzelmaßnahme ist, dass sich das Vorhaben im
-'-' 

ääir"-sib"i"';h äer rurmlicti festgelegten sanierungsgebiete ,,Altstadt rreffrrrt" und

,,ortskern Großburschla" befindet.

3.2. Die Einzetmaßnahmen werden entsprechend den Sanierungszielen der stadt Treffurt

geplant und durchgefiihrt.

>1



3.3. Die Stadt TrefnJrt beflndet sich in einem Förderprogramm für städtebauliche
sanierungsmaßnahmen,

3.4. Vor Ant'agstellung und Klärung der Fitrderwürdigkeit daf mit der baulichen Umsetzung
nicht begonnen werden.

4. Gegenstand der Förderung

4.1. cegenstand der Rirderung sind Einzelvorhaben baulicher Maßnahmen, die entsprechend
den Sanierungszielen der Sbdt und an Gebäuden, die vor 1945 erichtet wurden,
ausgeführt werden:

a) Dach. Dachaufuauten. Dachhaut

. Erneuerung der Dachhaut mit roten Tondachziegeln (unglasielt) auch bei Dächem von
Haupt- und Nebengebäuden

. Zimmermannsmäßige Ausftihrung von Gaupen anstelle von liegenden Dachfenstern

. Traditionelle Bekleidung der Gaupenseiten- und -giebelflächen

. Traditionelle Ausbildung des TrauflGstens (geschlossener Dachkasten, sichtbare
Sparrenköpfe)

. Traditionelle Ausbildung des Ortganges mit Wndbrett

b) Fassaden

. Bewahrung von freiliegendem, verkleidetem und verpuutem Fachwerk sowie Freilegung
von künsüerisch oder bauhistorisch wertvollem Fachwerk (PuE bzw. Bekleidung
entfemen)

. Erneuerung und Sanierung von Putzfassaden mit feinkörnigem, gleichftirmig
ausgeriebenen mineralischen PUE (Farbgebung in Abstimmung mit Stadt)

. Verkleidung von Fassadenteilen mit Tonziegeln, Naturschiefer, Holz

. Anwendung von Bruchseinmaterial entsprechend historischer Vorbilder ftir Verkleidung
des Gebäudesockels; Errichung eines trdditionellen Natursteinsockels

. Bewahrung von besonderen Fassadenelementen wie z, B. Fachwerkdekor, Gesimse,
Gewände, Quaderungen, Bekönungen, figürliches und omamentales Schmuckwerk
sowie Bemalungen

c) Fenster, Türen und Tore

. Bewahrung und Aufarbeiüing historischer Fenster, Türen und Tore entsprechend
historischer Vorbilder, Profi lierung und Gliederung

. Erneuerung von Fenstem, Türen und Toren

. Aufarbeitung und Neuanbringung von Holzklappläden

. Rückbau auf die ursprüngliche Anordnung und Größe von Fenstern, Tü.en und Toren

d) Schaufenster-Erneueruno

. Neubau und Sanierung der Schaufenster aus Holz unter Beibehaltung entsprechender
historischer Gestaltung, Profi lierung und Gliederung.
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e) Vortreopen

. Bewahrung und Erneuerung von Außentreppen in baditioneller Gestaltung (sofern im
st'aßenraum gestalterisch wirksam)

. Herstellung von Geländern aus Schmiedeeisen bzw. handwerklich gefertigte Geländer
statt industriell vorgefertigte Geländer

Gestaltung nicht überbauter Flächen von bebauten Grundstücken

Bewahrung und Neuverlegung von regionaltypischem Natursteinpflaster (2. B.

Kalkstein)

manzung einheimischer standortgerechter Laubbäume sowie Fassadenbegrünung
(sofern im Straßenraum gestalterisch wirksam)

g) Anlaqen für Außenwerbuno

. Anbringung von Werbeanlagen in Form von handwerklich traditionell gestalteten
Auslegern

h) Einfriedungen/StüEmauern

. Bewahrung und Erneuerung von StüU- und Sockelmauern sowie Einfriedungen
einschließlich dazugehöriger Türen und Tore in traditioneller Gestaltung

4.2. Nicht förderfähig sind Vorhaben, welche

. zum Zeitpunkt der Antragstellung bereits begonnen oder abgeschlossen sind,

. ohne die erforderlichen Genehmigungen oder Bescheide oder abweichend von ihnen
ausgeführt wurden,

. zur Verfestigung bereits vorhandener städtebaulicher l4issstände führen würden

Von der Förderung sind weiterhin ausgeschlossen:

. Gebäude, die nicht erhaltenswürdig oder öffentlich wirksam (untergeordnete
Nebengebäude) sind oder nach 1945 errichtet wurden

Metall- und Ku nststofffenster

lvletall und Kunststofftüren

vorgehängte Fassaden aus Kunststoff

jegliche Art von Sockelverkleidung

Verputzen von Sichtfachwerk

glasierte Dachziegel

Betondachsteine

Ortgänge mit einer Ausladung,/Iefe (gegenüber der angrenzenden Fassade) über 30 cm

. liegende Dachfenster

. Maßnahmen zur Gewinnung von Wohnraum

. Wärmedämmung

0
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1.

1.1.

1.2.

Besondere Förderbestimmungen

Fördermablichkeit

Für das kommunale Förderprogramm stellt die Stadt Treffurt im Rahmen der Bund-Länder-
Progmmme für städtebaulichen DenkmalschuE sowie fiir städtebauliche Sanierungs- und
Entwicklungsmaßnahmen Mittel zur Verf,igung. Ihr Umläng wird in Abhängigkeit von den
Zuteilungen des Thüringer Landesverwaltungsamtes, der Haushalblage der Stadt und der
Antragseingänge jährlich neu festgelegt.

Für die im Absau I Plt. 4.1. aufgeftihrten ftirderfähigen MaBnahmen gibt es nachfolgende
Fördermöglichkeiten. Die Färderhöhe für die im AbsaE I Pkt. 4.1. aufgeführten
förderfähigen Maßnahmen wird entsprechend der nachfolgend festgelegten PauschalsäEe
ermittelt:

Maßnahme Rirdersatz

Maximale Rirderhöhe

Fassade, Fenster, Schaufenster, Türen,

Tore, Einfriedungen, Treppen,

Dach/Dachauft auten/Dachhaut

10.000 €/Grundstück

30 o/a

Bestehen im Einzelhll bereits suidtebaulich-architektonische Missstände an Gebäuden und
baulichen Anlagen, die mit der geförderten Maßnahme nicht beseitigt werden, kann nur die
'Hälfte des erechenbaren Zuschusses (15%) gezahlt werden. Die vorhandenen
Gegebenheiten sind hierbei im Einzelfall zu prüfien. B€stehende Mängel, die vom
Voreigentümer übernommen wurden, können beieiner schrifuichen Zusage derzukünftigen
Beseitigung des neuen Eigentümers vemachlässigt werden,

2. Art der Förderung

Die Förderung erfolgt als Zuschuss Bezug nehmend auf die Bruttosumme der
nachgewiesenen Kosten im Rahmen der verfügbaren Mittel. im Falle der
Vorsteuerabzugsberechtigung ist die Bezugsgröße der Neüobetmg, Ein Rechtsaflspruch
besteht nicht.

3. llaximaleFörderhöhe

3-1. Fördermittel entsprechend dieser Richtlinie werden für jedes Grundstück bis zu einem
Höchstbetrag von insgesamt 10.000 € als Zuschuss gewährt.

3.2. Pro Grundstück kann dieser Höchstbetrag nur einmal in Anspruch genommen werden.

3.3, Pro Grundstück können mehrere Einzelmaßnahmen über mehrere lahre bis zur
Ausschöpfung des Höchstbetrages geftihrt werden.

3.4. Begründete Ausnahmen bedürfen der zustimmung der Förderstelle.

I
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4.1. Von dritter Stelle gewährte Fördermittel (Beispiel Denkmalmittel) werden von den nach
Pkt. II Abs. I zu gewährenden Fördermitteln bzw. Haushaltsmitteln nach dieser Richtlinie
abgezogen.

4.2. Gebäude, die aus anderen Förderprogrammen der Städtebauftirderung saniert werden,
sind von der Förderung nach dem kommunalen Programm ausgeschlossen,

5. Abweidrungen

De Gemeinde kann abweichend von den vorstehenden Pauschalsätzen in besonderen
Fällen Ausnahmen von diesen beschließen.

6. Färderftihige Kosten
b 

6.1. Als förderfrihig qelten die Bruttobaukosten der ausflihrenden Fachbetriebe. Im Falle der
Vorsteuerabzugsberechtigung wird die entsprechende Nettosumme zu Grunde geleqt. Bei
der Ausführung in Eigenleistung werden nur Materialkosten anerkannt.

6.2. Die Beaufoagung erfolgt in Anlehnung an die Verdingungsordnung ftir Bauleisü.lngen
(voB).

6.3. Maßnahmen mit einer Bruttobausumme unter 500 € werden nicht geftirdert.

IIL Zuständigkeit und Vefahren

1, Ar*ragstellung

1.1. Antragsberechtigt sind Grundstückeigentümer, Eöbauberechtigte und Inhabe. eines
dinglichen NuEungsrechtes (nati.irliche Personen). Bei juristischen Personen entscheidet

\e die Stadt TreffriA im Enzelfall"

1.2, Der formlose Antrag ist bei der Stadwerwaltung Treffurt unter Beifügung folgender
Unterlagen einzureichen:

. Eigentumsnachweis(Grundbuchauszug)

. Katasterauszug

. Nachweis der cebäudeveßicherung

. Sanierungsgenehmigung sowie je nach Einzelfall Baugenehmigung oder
denkmalschuärechtliche Eriaubnis

. auf Anforderung FotoE Skizen, ggf. Zeichnungen

. bis zu 2 Kostenvorschläge bzw. verbindliche Angebote
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